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4. Ueberhaupt Anregungen auf dem Gebiete des
internationalen Arbeiterschutzes und Arbeiterrechtes zu
geben.

Als Mittel zur Erreichung dieser Zwecke dienen:

1. Jahresbericht iiber die Ratifizierung, gesetz-
geberische  Verwirklichung wund Ausfithrung der von
den internationalen Arbeitskonferenzen  angenomme-
nen Vertragsentwiirfe und Empfehlungen; diese Be-
richte sind vom Bureau auf Grund von Berichten der
Landessektionen und fiir Linder, in denen keine Sek-
tionen bestehen, auf Grund eigener Information aus-
zuarbheiten.

2. Eingaben an die Regierungen und das Interna-
tionale Arbeitsamt des Volkerbundes.

3. Die Ausarbeitung von Denkschriften {iber die
wirtschaftlichen TFolgen einzelner wichtiger sozialpoli-
tischer Gesetze, die die Arbeiter betreffen, im Talle,
dass sich bei ihrer Durchfithrung Hemmungen crgeben
sollten.

Wir nehmen gerne Veranlassung, dem Leiter des
Internationalen Arbeitsamtes, Prof. Dr. Bauer, fiir die
sachverstiindige und uneigenniitzige Hilfe, die er den
Bestrebungen der Arbeiterklasse in den letztverflosse-
nen zwanzig Jahren angedeihen liess, den aufrichtigen
Dank der Arbeiterklasse auszusprechen. Dabei hoffen
wir gerne, dass ¢s der Vereinigung auch unter der neuen
Form gelingen moge, als treibende Kraft in der Sozial-
gesetzgebung zu wirken.

<2

Sozialpolitik.

Abbau der Arbeitslosenfiirsorge. Auf unser
Schreiben vom 26. Mai (vertffentlicht in der Juni-Num-
mer der «Rundschau») an den Bundesrat antwortet
dieser in ldngeren Ausfihrungen. Es sei dem Bundes-
‘at unbenommen, den Beschluss vom 29. Oktober 1919
ganz oder teilweise aufzuheben, je nachdem es die Um-
stinde erfordern. Dieses Vorgehen sei zweekmissig
und gerechtfertigt. Bei der Beurteilung der Sachlage
habe man sich auf den «Arbeitsmarkt» gestiitzt. Sobald
die Notwendigkeit sich zeige, werde die Unterstiitzung
wieder eingefiihrt. Eine Konsultation der Organisatio-
nen iiber die Zweckmissigheit der Aufhebung der Un-
terstiitzung sei nicht notwendig gewesen, weil der «Ar-
beitsmarkt» den Bundesrat «geniigend» orientiere.

Wir brauchen nicht zu sagen, dass wir von dieser
Auskunft keineswegs befriedigt sind. Waren in ver-
schiedenen Gewerben keine Arbeitslosen vorhanden, so
waren auch keine zu unterstiitzen, und die Aufthebung
des Beschlusses wire an sich ganz iiberfliissig gewe-
sen. Es haben sich denn auch die vom Aufhebungshe-
schluss betroffenen Verbdnde mit besonderen Protesten
an den Bundesrat gewandt.

Dieser ganze Aufhebungsrummel war ein Stiick
von dem System «abzubauen». Wir haben gegen den
Abbau an sich wirklich nichts einzuwenden. Im Gegen-
teil, wir sind froh, wenn einmal der ganze Fiirsorge-
zauber aufhort und die gesetzliche Regelung der Ar-
beitslosenversicherung eintritt. Die Interpretation des
Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober 1919 wird nach-
gerade so ausgeiibt, dass die Unterstiitzungen die Aus-
nahmen, die Abweisungen die Regel werden. Wir wol-
len dafiir einige Miisterchen bringen. Artikel 1 sagt,
dass Anrecht auf Unterstiitzung haben soll, wer bei
Arbeitslosigkeit in Not geraten wiirde. Das war so ver-
standen, dass jeder, der aus seiner Hinde Arbeit von
der Hand in den Mund lebt, unterstiitzt werden solle.
Ausgeschlossen sollten sein Leute mit Vermogen oder
Sohne reicher Eltern; wobei man ausdriicklich Erspar-
nisse nicht als «Vermogen« bezeichnet wissen wollte.

)

In der Praxis setzt bei den Arbeits- und Einigungs-
dmtern eine unheimliche Sehniiffelei ein, um festzu-
stellen, ob der Betreffende «in Not geraten wiirde»,
Die Unternchmer stellen sich als Nebenkliger, um zu
beweisen, dass der Arbeitslose den Platz wegen «Selbst-
verschuldens» verlassen musste. Wie leicht ist doch ein
Selbstverschulden konstruiert! Wer eine «passende» Ar-
beit nicht annimmt, erhiilt keine Unterstiitzung. Bei
dem Erlass des Bundesratsbeschlusses hat sicherlich
kein Beteiligter daran gedacht, dass es jemals einem
Arbeitsamt einfallen konnte, einem Berufsarbeiter, sa-
gen wir Schreiner, der arbeitslos wird, zuzumuten, etwa
am ersten oder zweiten Tag der Arbeitslosigkeit in eine
Griengrube zu steigen oder Arbeit als Bauhandlanger
anzunchmen, und ihm im Weigerungstalle die Unter-
stiitzung zu entzichen. Heute wird auch das von Bu-
reaukraten nud  Schartmachern ohne Ilerz und ohne
[Tirn praktiziert. Es ist cin Skandal, geradezu darauf
angelegt, die Arbeiter zu peinigen und zu kujonieren.
Nachher wundert man sich noch, warum die Arbeiter
fiir die «soziale Reform» so wenig Verstindnis zeigen.

So wie die Dinge jetzt liegen, hoffen wir allerdings
nicht, dass die gesetzliche Regelung der Arbeitslosen-
unterstiitzung bald perfekt sein wird.

Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommis-
sion hat allerdings schon einige Sitzungen abgehalten
und die Sache schien auf gutem Wege. Nun kiindigen
aber die Vertreter einiger grosser Unternchmerverbin-
de die Einbringung von Antrigen an, die einer Ver-
schleppung der Erledigung um Jahre und somit einer
Sabotage gleichkommen. Diesen Leuten ist vor allem
die Subvention der gewerkschaftlichen Arbeitslosenkas-
sen im Wege. Es wird sicher ganz energischer An-
strengungen bediirfen, um die jahrzehntealte Frage
der Arbeitslosenunterstiitzung resp. Subvention der Ar-
beitslosenkassen endlich doch zu einem gedeihlichen
Abschluss zu bringen.

<Z2

Aus schweizerischen Verbidnden.

Bauarbeiter. In Schaffhausen musste den Gipsern
nach vierzehnwochigem Kampfe die ihnen schon 1919
vertraglich  festgesetzte  Achtundvierzigstundenwoche
von neuem von den Gipsermeistern zugestanden wer-
den. Der erfolgreiche Ausgang des prinzipiellen Kamp-
fes brachte auch eine necue Festsetzung des Mindest-
lohnes von Fr. 1.70 auf Fr. 1.95. Fiir jene Arbeiter,
die diesen Ansatz bereits erreicht hatten, wurde eine

. Steigerung des Stundenlohnes um 15 Rappen verein-

bart. Auch die andern Vertragsbestimmungen wurden
teilweise verbessert.

Der Streik der Bauarbeiter in Ziirich kam durch
Annahme einer Verstindigung mit dem Baumeister-
verband zum Abschluss.

Die Fiinfzigstundenwoche bleibt, doch wurde eine
Lohnerhshung zugestanden.

In Basel, wo der Baumeisterverband die Fiinfzig-
stundenwoche mit allen Mitteln durchsetzen will, ist
in bezug auf die andern Vertragspunkte eine Einigung
erfolgt. Danach betragen die Lohne fir Maurer im
Durchschnitt Fr. 1.85, fiir Handlanger Fr. 1.66, fiir
Pflastertriger Fr. 1.20 und fiir Erdarbeiter Fr. 1.62
in der Stunde. Gemessen an den bisherigen Lohnen,
ergibt sich eine Stundenlohnerhthung fiir Maurer von
25, fiir Handlanger und Erdarbeiter von 22 und fiir
Pflastertriger von 18 Rappen. Fiir Spezialarbeiter und
die Arbeit auf entfernt gelegenen Werkplitzen werden
besondere Zuschlige gewihrt. Neu in den Vertrag
wurde die Bestimmung aufgenommen, dass die Weih-



72 GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

nachts- und Neujahrstage den Arbeitern zu
sind.

vergiiten

Handels=, Transport= und Lebensmittelarbeiter.
Am 14. Juli ist die gesamte tessinische Tabakarbeiter-
schaft, etwa 1000 Arbeiter und Arbeiterinnen, in den
Streik getreten. Die Hungerlohne trieben dazu. Die
Taglohnarbeiterin erhielt pro Tag Tr. 2.60 bhis 3.50,
dazu 40 Rappen Teuerungszulage und 20 Rappen fiir
Tramauslagen. Die Taglohne der Ménner betrugen Fr.
4 bis 7.50. Die Tabakarbeiterschaft verlangte cine
griindliche und umfassende Regelung der Arbeitsbe-
dingungen auf der Grundlage der Achtundvierzigstun-
denwoche. Die Herren aber hatten es anders im Kopf.
Erst hatten sie sich mit Hilfe des Bundesrates die un-
bequeme Auslandskonkurrenz vom Halse geschafft
durch starke Erhohung der Einfuhrzolle. Nun wollten
sie die Fiinfzigstundenwoche einfithren und anerboten
Lohnerhshungen, die mehr als bescheiden sind. Arbei-
terinnen, die bis zu Fr. 83— (Teuerungszulage inbegrif-
fen) im Tag verdienen, sollten eine Aufbesserung von
45 Rappen erhalten; solche mit einem Tagesverdienst
von Fr. 3.40 wollte man 51 Rappen und endlich jenen
mit einem Verdienst von Fr. 3.90 im Tag 58 Rappen
zuschlagen. Durchschnittlich kam das einer Erhohung
des Stundenlohnes von 5 bis 7 Rappen gleich. Diese
Feststellungen erfahren eine mnoch schirfere Beleuch-
tung, wenn man weiss, dass dieFabrikanten von Chiasso
fiir das Jahr 1919 einen Dividendensegen von 14 Pro-
zent an die Aktionire ausschiitteten.

Nun aber der Streik ruhig seinen Fortgang nahm,
liessen die Fabrikanten durchblicken, die verlangten
Lohnerhshungen spielten eigentlich fiir sie keine Rolle,
sie wiirden allen Arbeiterinnen eine Unterstiitzung fiir die
Streiktage ausrichten, die noch um 50 Rappen hoher wire
als die vom Verband geleistete, wenn — sie aus der
Organisation austreten. Inzwischen unterbreitete das
kantonale Einigungsamt folgenden Vermittlungsvor-
schlag: 40 Rappen Erhohung auf 1000 Stiick Toscani
und einige Rappen auch auf die Taglohne. Im iibrigen
Zustimmung zum Anerbieten der Fabrikanten. Auf
Verlangen der Arbeiterschaft erklérte sich schliesslich
der Bundesrat bereit, vermittelnd einzugreifen. Jetzt
gaben die Herren TFabrikanten endlich nach, und der
Streik wurde beendigt.

— Das Warengeschaft «Globus» in  Ziirich, das
einen Jahresgewinn von 950,000 Franken einheimste,
hat den Siebenuhr-Ladenschluss an‘ Samstagen wicder
eingefiithrt. Das im V.H.T.L. organisierte Personal
hat zu diesem Vorhaben Stellung genommen und sich
gegen die beabsichtigte Verlingerung der Arbeitszeit
erklart.

— Nachdem der Regierungsrat die Beschwerde des
Gewerbesekretiirs in der Streikangelegenheit der Koche
und des Hilfspersonals in Ziirich abgewiesen hat, ist
das kantonale Einigungsamt in Tatigkeit getreten. Die
Streikenden haben dem Einigungsvorschlag zugestimmt,
die Hoteliers haben ihn abgelehnt. So geht der Kampf
weiter.

Lederarbeiter. Siebzehn Wochen schon wehren
sich die Arbeiter und Arbeiterinnen der Schuhfabrik
Fretz in Aarau fiir eine bescheidene Besserstellung. Das
Einigungsamt hat die Forderungen gutgeheissen. Die
Kantonsregierung aber tut gar nichts, um dem bosen
Spiel ein Ende zu bereiten. Herr Fetz hat die schwarzen
Listen in T#tigkeit gesetzt, so dass kein einziger der
Arbeiter an irgendeinem andern Orte in Arbeit treten
kann. In den letzten Wochen fanden in Aarau ver-
schiedene grossere Demonstrationen der Gesamtarbei-
terschaft statt, in denen den Streikenden die Sympathie

der iibrigen Arbeiter zum Ausdruck gebracht wurde.

. denlohne und Akordansétze.

Lokomotivpersonal. Wir entnehmen dem Bericht
pro 1919 die folgenden Angaben:

Der Generalstreik vom 11. bis 14. November 1918
wurde von 99 Prozent der Mitglieder unterstiitzt. Ein
erfreuliches Zeichen proletarischer Solidaritét. Der
am 11. November erlassene Bundesratsbeschluss zur Un-
terstellung des gesamten Personals der schweizerischen
Eisenbahnen unter die Militdrgesetze sollte die Grund-
lage fiir die gerichtliche Verfolgung der Arbeiter bil-
den. Es gingen demgemiss iiber 115 Rechtsschutzge-
suche beim S.L.P.V. ein, von denen die meisten in
den Angcklagten giinstigem Sinne entschieden wurden.
Nur drei Geldbussen und drei Entlassungen wurden
ausgesprochen, drei Kollegen zu 8 Tagen, 4 Wochen
und 8 Tagen Haft verurteilt. Der Amnestieerlass des
Bundesrates machte schliesslich den Prozessen ein Ende.
Der Verband ging gestirkt aus dem Kampfe hervor.
Am 80. November 1919 konnte der Einheitsverband ge-
griindet werden.

Einen schweren Stand hatte der Verband in der
Frage der Teuerungszulagen. 1919 entsprach der Na-
tionalrat dem Begehren des Personals in weitgehendem
Masse. Weniger gut beraten zeigte er sich bei den
Nachteuerungszulagen und bei der Revision des Be-
soldungsgesetzes. Immer wieder wurden die notigen
Vorarbeiten fiir diese wichtigen Gesetze wie auch fiir
das Arbeitszeit- und Ruhetagsgesetz hinausgeschoben.

Nicht nur die Eisenbahner der S.B.B., auch das
Personal der Nebenbahnen wusste sich zu rithren. Vie-

" lenorts wurden schone Erfolge erzielt.

Die Fusion mit dem Verband schweizerischer Lo-
komotivfiihrer konnte infolge des Widerstandes der
Lokomotivfiihrer noeh nicht durchgefiihrt werden.

Der Mitgliederbestand veréinderte sich nur wenig.
Ende 1918: 2662; Ende 1919: 2687.) Die Bilanz erzeigt
bei Fr. 199,522— Jahreseinnahmen und Fr. 178,803.—
Ausgaben einen Vorschlag von Fr. 20,718 —.

Metallarbeiter. Der Rechnungsbericht pro 1919
zeigt bei Fr. 3,486,000.— Einnahmen und Fr. 2,633,000.—
Ausgaben eineVermogensvermehrung von Fr. 863,178.—.
Von den Ausgaben flossen Fr. 1,702,000.— oder 65 Pro-
zent den Mitgliedern direkt in Form von TUnterstiit-
zungsgeldern wieder zu. Der Druck der «Metallarbei-
terzeitung» und des «Métallurgiste» verschlang tiber
184,000 Franken. Der grosste Teil der Einnahmen wurde
aus Beitrigen der Mitglieder bestritten (2,990,000 Fr.),
flir Streiks wurden gesammelt 42,000 Fr., an staatlichen
Subventionen gingen ein 240,000 Fr. Das Gesamtver-
mogen von 1,750,958 Fr. ldsst erwarten, dass der Schwei-
zerische Metallarbeiterverband auch in Zukunft seinen
finanziellen Aufgaben wird geniigen konnen.

— Die im Streik stehenden Arbeiter der Maschi-
nen- und Werkzeugfabrik Reiden bewiesen eine zihe
Ausdauer. Finf volle Wochen dauerte der . Kampf.
Er brachte ihnen eine wesentliche Erhohung der Stun-
Auch die Kinderzulagen
sind weiter zu bezahlen, Massregelungen diirfen keine
vorgenommen werden.

Papier- und graphische Hilfsarbeiter. Der 14.
Bericht weiss erfreuliche Fortschritte zu melden. Im
Anschluss an den November-Generalstreik und die Re-
volution in Mitteleuropa errangen auch die graphi-
schen Hilfsarbeiter der Schweiz die Achtundvierzig-
stundenwoche. Wenn viele Arbeiter die Freizeit auf
den «Piinten» zur Erlangung eines bescheidenen Zu-
schusses an die ungeniigenden Lohne verbringen miis-
sen, darf diese Errungenschaft dennoch als recht we-
sentlich bezeichnet werden.

Nach der sprunghaften Steigerung der Mitglieder-
zahl in den Jahren 1916/17 trat in der Berichtsperiode
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1918/19 ein langsameres Tempo in der Mitgliederbe-
wegung ein. Die Sektionen Bern, Cham, Perlen, Solo-
thurn, Utzenstorf, Vevey und Winterthur erlitten er-
hebliche Riickschlage. Gleichwohl stieg die Mitglieder-
zahl von 2561 auf 2820 zu Ende 1919. In diesem Jahre
betrugen die Einnahmen Fr. 132301.— und die Aus-
gaben Fr. 121814, Gegeniiber 1913 trat ecine Vermeh-
rung der Einnahmen ein bei einer Verdoppelung der
Mitgliederzahl.

Die Bewegungen dienten zumeist der Erringung
erhohter Lohnforderungen oder der Achtundvierzig-
stundenwoche. Die Hauptaktion war der Streik - des
Buchdruckereipersonals in Ziirich im Anschluss an den
Angestelltenstreik.  Trotz nur teilweisem Erfolg er-
fuhr die Organisation eine Stirkung.

Textilarbeiter, Der achttigige Streik in der Spin-
nerei und Weberei Wettingen A.-G. hat mit einem Er-
folg der Arbeiterschaft geendet. Vor Einigungsamt
bequemte sich die Firma zu der verlangten Neuordnung
der Lohne. Fiir einzelne Abteilungen (die schlechtest
entlohnten) wurden {iber die 15 Prozent hinaus bis zu
20 Prozent Verbesserungen erzielt. Der gemassregelte
Vereinsprisident wurde wicder eingestellt. Fiir die Hun-
derte von Arbeiterinnen war dieser Streik ein unver-
gessliches Erlebnis, das sie gelehrt hat, die eigene
Macht und Kraft richtig einzuschiitzen.

— Der Kampf der Hadernsortierer in der Firma
Détwyler in Seon (Kanton Aargau) ist von neuem . aus-
gebrochen, da. sich das kantonale Einigungsamt auf
den Standpunkt der Unternehmer stellte. Die schlech-
ten finanziellen Verhidltnisse, wurde geltend gemacht,
crlaubten die Erhéhung des Stundenlohnes von -Fr. 1.02
auf 1.20 fiir Verheiratete nicht. Hinsichtlich der Fe-
rien wire flir -die Firma das Abkommen sidmtlicher
Betriebe verbindlich, das fiir Arbeiter und Arbeiterin-
nen nach- fiinf Jahren «schon» drei Tage bezahlte Fe-
rien vorsehe. Die Arbeiterschaft, die ihr Dasein im
eigentlichen Sinne des Wortes im Staube fristen muss,
hat die Arbeit am 19. Juni wieder niedergelegt.

Schweiz, Strassenbahnerverband. Die Urabstim-
mung iiber die Verschmelzung mit dem Schweiz. Ge-
meinde- und Staatsarbeiterverband ergab 1144 Ja und
562 Nein bei 2041 Stimmenden von 3075 Mitgliedern
iiberhaupt. Gegen die Verschmelzung stimmten einzig
und allein die Scktionen Altstidtten, Basel und Winter-
thur; dagegen brachte besonders Ziirich ein stark an-
nehmendes Mehr auf.

Schweiz. Versicherungspersonal. Am 28. August
findet die Urabstimung {iiber den Anschluss des
Schweiz.. Versicherungspersonal-Verbandes an  den
Schweiz. Gewerkschaftsbund statt. Der Entscheid ist
fiir den Personalverband richtung- und zielgebend und
von ausserordentlicher Tragweite.

Die 1917 gegriindete Organisation steht noch auf
schwachen TFiissen. Sie setzt sich in der Hauptsache
aus ganz jungen Sektionen zusammen, Im Ziircher
Verein, der die Anschlussfrage aufgerollt hat, liegt das
Schwergewicht. ;

Dass im Organ des Verbandes Bedenken gegen den
Beitritt zum Gewerkschaftshund gefiussert werden, darf
keineswegs verwundern.” Der Gedanke der Solidaritit
mit der iibrigen Arbeiterschaft ist in vielen Mitgliedern
noch nicht lebendig geworden. Der Standesdiinkel be-
herrscht sie noch. Aus ihm geht das Bestreben hervor,
auf dem Boden der Selbstindigkeit zu verbleiben und
im Vertrauen auf die eigene Kraft die sozialékonomi-
sche Hoherentwicklung zu fordern.

: Mag sein, dass der notwendige Reifegrad im Ver-
band fiir den Anschluss noch nicht erreicht ist. . Die
Zeit wird kommen! Das klingt auch aus der Stellung-

nahme des Verbandssekretariats zur Frage, wenn es
schreibt:

«Auch wir erstreben die soziale Befreiung der
Beamten und Angestellten von menschenunwiirdigen
und ungerechten Arbeits- und Lohnbedingungen. Ge-
lingt das nicht durch die Kraft der Solidaritit der
Beamten und Angestelltenschaft, das heisst, miss-
braucht die Prinzipalschaft die schwé#chere Position
dieser Lohnerwerbsgruppe, um sie niederzuhalten und
auszubeuten, so bliebe derselben allerdings mnichts an-
deres {iibrig, als schliesslich den Anschluss an den Ge-
werkschaftsbund zu suchen.»

Der Verbandsprisident gibt in einem andern Ar-
tikel &hnlichen Gedanken Raum. Im TFalle die An-
schlussfrage bejaht wiirde, sollte dies mit wenigstens
zwei Dritteln der Mitgliedschaft geschehen. Wenn
hingegen eine mehrheitliche Ablehnung erfolge, so wol-
le der Verband nach wie vor in einem freundschaft-
lichen Verhéltnis zum Gewerkschaftsbund stehen.

Wie der Entscheid nun auch ausfallen mag, soll
unverziiglich der Aushau der Zentralorganisation in
Angriff genommen werden. Durch ein auf absolut par-
teipolitisch neutraler Grundlage mit homogen gesinn-
ten Verbénden neu zu griindendes Kartell soll der Ver-
sicherungspersonal-Verband einen stirkeren Riickhalt
bekommen. Das beste Schutz- und Trutzbiindnis béte
aber unstreitig der Gewerkschaftsbund, der mit seinen
mehr als 20 Gewerkschafts- und Industrieverbinden
eine wirtschaftliche Macht darstellt, die vermoge ihrer
parteipolitischen Neutralitit die Interessen aller er-
werbstdtigen lohnarbeitenden  Bevilkerungsschichten
unseres Landes wirksam zu fordern vermag.

Zimmerleute. Im Verbandsorgan «Der Zimmer-
mann», das mit dem 25. Juni sein Krscheinen einge-
stellt hat, hilt die Redaktion in ihrem «Abschied»
Rickblick iiber die Tétigkeit im Verbande. Dieser trat
1897 ins Leben. 9 Jahre spiter konnten ein stédndiges
Sekretariat und eine eigene Zeitung geschaffen wer-
den. Am 6. Juli 1906 erschien die erste Nummer, in
kleinem Format und vierseitig. Sie fand guten An-
klang, so dass schon im folgenden Jahre das Blatt ver-
grossert und 1909 sein Umfang auf 8 Seiten erweitert
wurde; davon seit 1914 zwei Seiten mit franzosischem
Text den welschen Kameraden dienten. Mit dem 1. Ja-
nuar 1919 erhielten diese im gemeinsamen Gewerk-
schaftsblatte «La Lutte Syndicale» eine besondere Zei-
tung.

In den 23 Jahren seines Bestehens hat der Zentral-
verband der Zimmerleute manche Niederlage erlitten,
aber auch manch schonen Erfolg davongetragen. Durch
ihre Kampfe wurden die Unternehmer allm#hlich zur
Einsicht gebracht, dass die Stundenléhne in der Bau-
branche hoher sein miissen als in andern Gewerben,
da Sommer und Winter wihrend der gleichen Zeit ge-
arbeitet werden kann.

Mit der auf den 1. Juli erfolgten Verschmelzung
der vier Verbdnde des Baugewerbes sind die Zimmer-
leute in die grosse Familie der Bauarbeiter eingetreten,
geleitet von dem Wunsche, dass die Holzarbeiter bald
nachkommen mochten. Neue Aufgaben harren der
grosseren Organisation. Dass sie zustande kam, ist
mit ein Verdienst des Zimmerleuteverbandes. Thm galt
stets als hochstes Ziel die unverbriichliche Solidaritit
seiner Mitglieder.- In ihr aber liegt die untriigliche
Gewihr fiir eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen
Bauarbeitern in ihrem Kampfe fiir den Aufstieg zu
den Hohen der Kultur.

<2



	Aus schweizerischen Verbänden

